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Artikel 12 

Zusammensetzung der Kammern 

Die Kammern setzen sich aus vierzehn unabhängigen Rich-
tern zusammen, von denen nicht mehr als einer Angehöriger 
desselben Staates sein darf und die wie folgt tätig werden: 

 a) drei Richter in jeder Strafkammer; 

 b) fünf Richter in der Berufungskammer. 

Artikel 13 

Voraussetzungen für das Richteramt und Wahl der Richter 

1. Die Richter müssen Personen von hohem sittlichem An-
sehen sein, sich durch Unparteilichkeit und Integrität aus-
zeichnen und die in ihrem Staat für die höchsten richterli-
chen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Ins-
gesamt ist bei der Zusammensetzung der Kammern der Er-
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